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§ 1 Einleitung

A. Einführung

„Eine zunächst streitige Problemlage durch eine einverständliche Lösung zu bewältigen, 
ist auch in einem Rechtsstaat grundsätzlich vorzugswürdig gegenüber einer richterlichen 
Streitentscheidung.“1.

I. Wachsende Bedeutung konsensualer Verfahrensbeendigung  
im FamFG

Die Erkenntnis, dass sich rechtliche Konflikte durch einen Konsens der Be-
troffenen anstelle einer autoritativen Gerichtsentscheidung vielfach interessen-
gerechter und dauerhafter lösen lassen, ist heutzutage Allgemeingut. Sie hat 
den Gesetzgeber im Bereich des Verfahrensrechts in jüngerer Zeit verstärkt ver-
anlasst, nach Wegen zu suchen, einvernehmliche Konfliktlösungen zu fördern. 
Von diesem Bemühen ist auch das am 1. September 2009 in Kraft getretene 
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)2 geprägt. Nach jahrelanger Diskussion 
wurden durch das FamFG die zuvor im FGG3 geregelten Verfahren der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit und die zuvor im 6. Buch der ZPO enthaltenen Familien-
sachen in einer neuen Verfahrensordnung zusammengeführt. Eine Leitlinie 
dieser Reform war es, die einvernehmliche Konfliktbeilegung zu stärken4. Dies 
betrifft vor allem die jetzt im zweiten Buch des FamFG geregelten Familien-
sachen5. Dort wurden mit den §§ 135, 156 Abs. 1 und 165 FamFG mehrere Vor-
schriften geschaffen, die das Gericht ermächtigen und verpflichten, auf eine 
Einigung der Beteiligten hinzuwirken. Aber auch in Verfahren der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit hat das Gericht nunmehr gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 FamFG die 
Pflicht, auf eine gütliche Einigung der Beteiligten hinzuwirken.

1 BVerfG, Beschl. v. 14. 02. 2007 – 1 BvR 1351/01 = NJW-RR 2007, S. 1073 (1074).
2 Eingeführt durch Art. 1 des Gesetzes zur Reform der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 

17. 12 2008 (FGG-RG), BGBl. I, S. 2586.
3 Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. 05. 1898, 

RGBl., S. 189; aufgehoben durch Art. 112 Abs. 1 FGG-RG mit Wirkung zum 01. 09. 2009.
4 Prütting/Helms/Prütting, Einl., Rdnr. 86.
5 Vgl. die Begründung des Regierungsentwurfs zum FGG-RG, BT-Drs. 16/6308, S. 164.
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Eine weitere Zunahme einvernehmlicher Konfliktbeilegung strebte der Ge-
setzgeber mit dem Erlass des am 26. Juli 2012 in Kraft getretenen Gesetzes zur 
Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Kon-
fliktbeilegung6 an7. Durch Art. 1 dieses Gesetzes wurde ein Mediationsgesetz 
(MediationsG) eingeführt. Die Mediation wird in § 1 Abs. 1 MediationsG als 
vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem die Beteiligten freiwillig 
und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts mit 
Hilfe eines oder mehrere Mediatoren anstreben, legal definiert. Gelingt durch 
die Mediation eine Einigung, treffen die Parteien eine dementsprechende Ver-
einbarung unter Mitwirkung des Mediators, § 2 Abs. 6 MediationsG. Media-
tion und andere außergerichtliche Konfliktbewältigungsverfahren sollen nach 
der Vorstellung des Gesetzgebers auch dann zum Einsatz gelangen, wenn die 
Betroffenen bereits ein Gerichtsverfahren angestrengt haben8. Um dies zu er-
möglichen, sind durch das Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer 
Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung in die Verfahrensordnun-
gen Bestimmungen eingeführt worden, die es dem Gericht ermöglichen, den 
Parteien oder Beteiligten die Durchführung einer Mediation vorzuschlagen9. Im 
FamFG ist diese Befugnis des Gerichts in § 36a Abs. 1 FamFG geregelt, welcher 
durch Art. 3 des Gesetzes zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren 
der außergerichtlichen Konfliktbeilegung in das FamFG aufgenommen wurde. 
Entscheiden sich die Beteiligten für ein außergerichtliches Konfliktbeilegungs-
verfahren, setzt das Gericht das anhängige Verfahren aus, § 36a Abs. 2 FamFG. 
Der Gesetzgeber hat mit § 36a FamFG bewusst eine Regelung im Allgemeinen 
Teil des FamFG getroffen, da er davon ausging, dass sowohl Fami liensachen 
als auch die übrigen Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit einer einver-
nehmlichen Konfliktbeilegung grundsätzlich zugänglich sind10.

Neben der gerichtlichen Vermittlung und der Möglichkeit, ein außergericht-
liches Konfliktbeilegungsverfahren anzustrengen, kennt das FamFG noch 
einen dritten Weg, um eine Einigung der Beteiligten herbeizuführen. Gemäß 
§ 36 Abs. 5 FamFG darf das Gericht das Verfahren für den Versuch einer 
gütlichen Einigung an einen hierfür bestimmten, nicht entscheidungsbefugten 
„Güterrichter“ verweisen. § 36 Abs. 5 FamFG wurde ebenfalls durch das Gesetz 
zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen 
Konfliktbeilegung eingeführt11. Der Güterichter darf die Mediation und andere 

6 BGBl. I 2012, S. 1577.
7 Vgl. die Begründung des Regierungsentwurfs zu diesem Gesetz, BT-Drs. 17/5335, S. 11.
8 Vgl. BT-Drs. 17/5335, S. 11.
9 Vgl. § 278a Abs. 1 ZPO und § 54a Abs. 1 ArbGG. In die §§ 153 Satz 1 VwGO, 

§ 155 Satz 1 FGO und § 202 Satz 1 SGG wurde ein ausdrücklicher Verweis auf § 278a ZPO 
eingefügt.

10 BT-Drs. 17/5335, S. 22.
11 Das „Güterichtermodell“ wurde als Kompromiss im Streit um die „gerichtsinterne Me-

diation“ eingeführt. Der Regierungsentwurf des Gesetzes zur Förderung der Mediation und an-
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Methoden der Konfliktbeilegung anwenden, um den Beteiligten zu helfen, eine 
einvernehmliche Lösung zu finden. Im Unterschied zum Mediator kann er 
hierzu auch Einsicht in Verfahrensakten nehmen, darf rechtliche Bewertungen 
vornehmen und konkrete Lösungsvorschläge unterbreiten12.

Das skizzierte Nebeneinander von gerichtlichem Hinwirken auf eine Eini-
gung, außergerichtlichen Konfliktbeilegungsverfahren und güterichterlicher 
Vermittlung im FamFG zeigt, welche Bedeutung der einvernehmlichen Ver-
fahrensbeendigung von Seiten des Gesetzgebers zugemessen wird. Ob sich die 
Hoffnungen, die insbesondere in die Mediation gesetzt werden, in der Praxis 
erfüllen, bleibt abzuwarten. Der Erfolg dieser Konfliktbewältigungsverfahren 
hängt nicht zuletzt davon ab, dass das Verfahrensrecht geeignete Instrumente 
zur einvernehmlichen Beendigung des anhängigen Gerichtsverfahrens zur Ver-
fügung stellt. Gerade in dieser Hinsicht wirft das noch junge FamFG aber ein 
besonderes Problem auf, wie sogleich aufgezeigt werden wird.

II. Die Problemstellung:  
Schwierigkeit der Bestimmung des Anwendungsbereichs der 
Verfahrensbeendigungstatbestände des FamFG

Kann auf einem der oben angedeuteten Wege eine Einigung zwischen den Betei-
ligten erzielt werden, ist das Gerichtsverfahren damit noch nicht abgeschlossen. 
Es stellt sich die Frage, wie das anhängige Verfahren dem gefundenem Konsens 
entsprechend beendet werden kann. Ideal geeignet ist hierfür der Abschluss 
eines verfahrensbeendenden Vergleichs. In einem Vergleich lassen sich die 
Rechtsbeziehungen der Beteiligten entsprechend der gefundenen Einigung um-
fassend gestalten. Dabei sind die Vergleichsparteien nicht auf den Verfahrens-
gegenstand beschränkt, sie können auch über außerhalb des Verfahrens liegende 
Angelegenheiten Regelungen treffen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, am 
Verfahren nicht beteiligte Dritte in den Vergleich einzubeziehen. Daher eignet 
sich der Vergleich hervorragend als rechtliche Form einer erfolgreichen Kon-

derer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung sah ursprünglich die Ermöglichung 
einer „gerichtsinternen Mediation“ vor, um die Praxis einiger Gerichte auf eine ausdrückliche 
gesetzliche Grundlage zu stellen. Es sollte ermöglicht werden, dass ein nicht entscheidungs-
befugter Richter als Mediator fungiert, vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 ReGEMediatonsG, BT-
Drs. 17/5335, S. 5. Hiergegen regte sich heftiger Widerstand, vgl. z. B. die Stellungnahme der 
Bundesrechtsanwaltskammer zum Referentenentwurf, abrufbar unter http://www.brak.de/w/
files/stellungnahmen/Stn27–2010.pdf (zuletzt abgerufen am: 16. 12. 2014) und die Kritik von 
Prütting, ZZP 124 (2011), S. 166 ff. Als Reaktion hierauf wurde die „gerichtsinterne Media-
tion“ nach einer entsprechenden Stellungnahme des Rechtsauschusses des Bundestages aus 
dem Entwurf komplett gestrichen, vgl. BT-Drs. 17/8058, S. 1. Dagegen wandte sich nun aber 
der Bundesrat und rief auf Empfehlung seines Rechtsausschusses den Vermittlungsausschuss 
an (BR-Drs. 10/12). Dieser unterbreitete als Kompromissvorschlag das nun Gesetz gewordene 
Modell des Güterrichters. Vgl. zum Ganzen Zorn, FamRZ 2012, S. 1265 (1265 f.).

12 Zorn, FamRZ 2012, S. 1265 (1266).
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fliktbewältigung. Dem tragen die meisten Prozessordnungen Rechnung, indem 
sie die Verfahrensbeendigung durch Vergleich grundsätzlich anerkennen13. 
Auch im FamFG hat der verfahrensbeendende Vergleich in § 36 Abs. 1 Satz 1 
FamFG eine Regelung erfahren. Zudem ist der verfahrensbeendende Vergleich 
ein Vollstreckungstitel14. In der Regel gelingt es ohne den Aufwand eines 
erneuten Gerichtsverfahrens, die Zwangsvollstreckung aus dem Vergleich zu 
betreiben, falls übernommene Verpflichtungen nicht freiwillig erfüllt werden15. 
Schließlich kann eine Verfahrensbeendigung durch Vergleich für die Beteiligten 
Kostenvorteile mit sich bringen16, für die Anwälte erhöhen sich oftmals die 
Gebühren17 und das Gericht hat meist einen geringeren Arbeitsaufwand.

Eine einvernehmliche Verfahrensbeendigung durch Vergleich ist aber nur 
möglich, wenn und soweit das Verfahrensrecht und das einschlägige materielle 
Recht dies zulassen. Den Beteiligten muss die Befugnis zukommen, dass an-

13 Ausdrücklich normiert ist die Möglichkeit einer Verfahrensbeendigung durch Ver-
gleich im Verwaltungsprozess gemäß § 106 Satz 1 VwGO, in der Sozialgerichtsbarkeit gemäß 
§ 101 Abs. 1 SGG und für das Beschlussverfahren nach dem Arbeitsgerichtsgesetz gemäß 
§ 83a Abs. 1 ArbGG. In der streitigen Gerichtsbarkeit fehlt zwar eine explizite Regelung der 
prozessbeendenden Wirkung eines Vergleichs. Sie ist aber indirekt durch die §§ 81, 83 Abs. 1, 
794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO anerkannt (Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, § 130, II 2, 
Rdnr. 24). Für das Urteilsverfahren nach dem Arbeitsgerichtsgesetz fehlt ebenfalls eine aus-
drückliche Regelung. Aus dem Verweis des § 62 Abs. 2 Satz 1 ArbGG auf § 794 Abs. 1 Nr. 1 
ZPO lässt sich aber entnehmen, dass auch hier das Gesetz eine Prozessbeendigung durch Ver-
gleich zulässt. Grundsätzlich nicht möglich ist eine Verfahrensbeendigung durch Vergleich im 
Strafprozess (statt aller: Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, § 12, B I, Rdnr. 7), wobei 
eine Ausnahme für das Privatklageverfahren zu machen ist (Roxin/Schünemann, Strafver-
fahrensrecht, § 63, F IV, Rdnr. 23) und gemäß § 405 StPO im Adhäsionsverfahren gilt. Auch 
der Finanzgerichtsordnung ist eine Verfahrensbeendigung durch Vergleich fremd, (Gräber/
Stapperfend, § 76 FGO, Rdnr. 4).

14 Vgl. § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO für die streitige Zivilgerichtsbarkeit, § 62 Abs. 2 Nr. 1 ArbGG 
i. V. m. § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO für das Urteilsverfahren und § 85 Abs. 1 Satz 1 ArbGG für das 
Beschlussverfahren vor den Arbeitsgerichten; § 168 Abs. Nr. 3 VwGO für den Verwaltungspro-
zess und § 199 Abs. 1 Nr. 3 für den Sozialgerichtsprozess. Für Vergleiche gemäß § 36 FamFG 
ergibt sie dies aus § 86 Abs. 1 Nr. 3 FamFG i. V. m. § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO (ausführlich hierzu 
unten unter § 2. A. III. 2, S. 31 ff.).

15 Wobei nicht geklärt ist, ob sich die Bereitschaft der Beteiligten eine Einigung zu finden 
durch die Aussicht, deren Inhalt zwangsweise durchsetzen zu können, erhöht oder verringert 
(vgl. Ortloff in Schoch/Schneider/Bier [26. EL 2014], § 106 VwGO, Rdnrn. 18 u. 24 [zum 
Prozessvergleich im Verwaltungsprozess]).

16 Beispielsweise ermäßigt sich die Gerichtsgebühr bei einem Vergleichsschluss im ersten 
Rechtszug um zwei Gebühren auf eine Gebühr, § 3 Abs. 2 GKG i. V. m. dem Kostenverzeichnis 
Nr. 1211 Nr. 3 gemäß Anlage 1 zum GKG. In Familiensachen erfolgt eine Ermäßigung von 
zwei Gebühren auf eine halbe Gerichtsgebühr, § 3 Abs. 2 FamGKG i. V. m. dem Kostenver-
zeichnis Nr. 1111 Nr. 3 gemäß Anlage 1 zum FamGKG.

17 Gelingt eine einvernehmliche Verfahrensbeendigung durch Vergleich, können die mit-
wirkenden Anwälte in der Regel nach § 2 Abs. 2 RVG i. V. m. dem Vergütungsverzeichnis 
Nr. 1000, 1003 gemäß Anlage 1 zum RVG eine zusätzliche Einigungsgebühr in Höhe von einer 
Gebühr abrechnen (Kless in Mayer/Kroiß, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, Anlage 1 Nr. 1000 
VV, Rdnrn. 43, 52).
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hängige Verfahren autonom zu beenden. In der streitigen Zivilgerichtsbarkeit, 
der Arbeits-, Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit bestehen in dieser Hin-
sicht regelmäßig keine Probleme. Den Parteien kommt in den dort anhängigen 
Prozessen eine umfassende, sich aus zahlreichen einzelnen Bestimmungen er-
gebende Herrschaft über den Streitgegenstand zu18. Diese, heute meist mit dem 
Begriff der Dispositionsmaxime umschriebene19, Herrschaft beinhaltet auch das 
Recht, dem Gericht die Befugnis zur Entscheidung des Rechtstreits zu nehmen 
und sich dabei der Form des Vergleichs zu bedienen20. Daneben gestattet es 
das entscheidungserhebliche materielle Recht in Verfahren der streitigen Zivil-
gerichtsbarkeit und der Arbeitsgerichtsbarkeit den Parteien meist, innerhalb der 
allgemeinen Grenzen der Vertragsfreiheit die gewünschten Regelungen ihrer 
Rechtsverhältnisse in dem Vergleich zu treffen21. Es verwundert daher nicht, 
dass sich die Verfahrensbeendigung durch Prozessvergleich in der Praxis der 
streitigen Zivilgerichtsbarkeit und der Arbeitsgerichtsbarkeit großer Beliebtheit 
erfreut, wie aktuelle Zahlen statistischen Bundesamtes belegen22. Die Par-

18 Vgl. z. B. §§ 253 Abs. 1, 2 ZPO, §§ 81 Abs. 1, 82 Abs. 1 Satz 1 VwGO nach denen 
der Kläger bestimmt, ob ein Verfahren beginnt und dessen Gegenstand festlegt oder die 
§§ 308 Abs. 1, 528, 539 Abs. 1 ZPO, §§ 88, 129, 141 Satz 1 VwGO gemäß derer das Gericht 
nicht über die Parteianträge hinausgehen darf. Ähnliche Regelungen finden sich im SGG und 
im ArbGG.

19 Siehe statt vieler Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, § 76, I 1, Rdnrn. 1 ff. 
für den Zivilprozess und Lüke, JuS 1961, S. 41 (41 f.) für den Verwaltungsprozess. Davon zu 
unterscheiden ist die Herrschaft der Parteien über den Tatsachenstoff, die überwiegend mit den 
Begriffen Verhandlungsmaxime oder Beibringungsgrundsatz umschrieben wird. Zwingend ist 
diese Abgrenzung nicht, denn auch die Bestimmung über den Tatsachenstoff ist Disposition 
(Brüggemann, Judex statutor und judex investigator, S. 100 f.). Sie ist aber ganz üblich, daher 
soll ihr im Rahmen der dieser Untersuchung gefolgt werden.

20 Statt aller: Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, § 76, II, Rdnr. 3 für den 
Zivilprozess und Lüke, JuS 1961, S. 41 (42) für den Verwaltungsprozess.

21 Etwas anderes ist es in der Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit. Hier setzt das 
öffentliche Recht der materiell-rechtlichen Verfügungsfreiheit der Parteien oft Grenzen (vgl. 
für den Verwaltungsprozess z. B. Franke, Vergleich im Verwaltungsprozeß, S. 94 ff.).

22 Im Jahre 2013 wurden 15, 2 % der von den Amtsgericht erledigten Zivilprozesssachen 
durch Vergleich erledigt, bei den vor dem Landgericht in erster Instanz erledigten Zivilprozess-
sachen waren es sogar 25,3 % (Publikationen des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 10, Rei-
he 2.1 – 2013, S. 22 [Amtsgerichte] und S. 48 [Landgerichte], abrufbar im Internet unter: https://
www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/GerichtePersonal/Zivilgerichte.
html [zuletzt abgerufen am: 16. 12. 2014]). In den Urteilsverfahren der Arbeitsgerichte wurden 
2013 sogar 76,8 % der Verfahren durch Vergleich erledigt, in Beschlussverfahren immerhin 
22,6 % (Publikationen des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 10, Reihe 2.8 – 2013, S. 22 
[Urteilsverfahren] und S. 50 [Beschlussverfahren], abrufbar im Internet unter: https://www.
destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/GerichtePersonal/Arbeitsgerichte.
html [zuletzt abgerufen am: 16. 12. 2014]). In der Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit 
werden weniger Verfahren durch Prozessvergleich beendet, was möglicherweise mit den 
materiell-rechtlichen Grenzen zusammenhängt, die einem Vergleichsschluss hier gesetzt sind 
(siehe vorherige Fn. 21). 2011 wurden vor den Sozialgerichten 10,0 % aller  Verfahren durch 
Vergleich beendet (Publikationen des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 10, Reihe 2.7 – 
2013, S. 20, abrufbar im Internet unter: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/
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teien des Zivil-, Arbeits-, Verwaltungs- oder Sozialgerichtsprozesses besitzen 
aufgrund ihrer Dispositionsmacht neben dem Vergleichsschluss auch andere 
Möglichkeiten, das anhängige Verfahren einvernehmlich zu beenden. Diese 
können im Einzelfall ebenfalls geeignet sein, ihren Bedürfnissen Rechnung 
zu tragen. In Betracht kommen etwa eine einverständliche Klagerücknahme, 
eine beidseitige Erledigungserklärung und die Abgabe eines prozessualen An-
erkenntnisses oder Verzichts23.

Im Unterschied zum Zivil-, Arbeits-, Verwaltungs- oder Sozialgerichts-
prozess besteht in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit keine generelle Herrschaft der Beteiligten über das Ver-
fahren. Das FamFG bündelt eine Vielzahl sehr verschiedener Verfahren mit 
unterschiedlichsten Zielsetzungen. Deswegen lässt sich das Verhältnis von Dis-
positionsfreiheit der Beteiligten einerseits und den Befugnissen des Gerichts 
andererseits nicht einheitlich für alle Verfahren bestimmen. Es gibt Verfahren 
nach dem FamFG, in denen die Durchsetzung privater Rechte im Vordergrund 
steht, etwa die Ehewohnungs- und der Haushaltssachen gemäß §§ 1361a, 
1361b, 1568a, 1568b BGB, 200 ff. FamFG. In diesen Angelegenheiten haben 
die Beteiligten eine starke Stellung und können über das Verfahren im weiten 
Umfang disponieren. Andere Verfahren dienen hingegen vor allem der Wahrung 
öffentlicher Interessen oder privater Drittbelange. So wird beispielsweise das 
Gericht in Verfahren, die die elterliche Sorge betreffen, häufig als Kontrollorgan 
zum Schutz der Kindesinteressen tätig24. In solchen Angelegenheiten sind ent-
sprechend des Verfahrenszwecks die Befugnisse des Gerichts stärker und die 
Dispositionsmacht der Beteiligten über das Verfahren ist schwächer ausgestaltet 
oder besteht gar nicht.

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung der Dispositionsfreiheit der 
Beteiligten ist die Frage, ob die Beteiligten das Verfahren durch Vergleich 
oder durch andere Dispositionsakte ohne gerichtliche Entscheidung beenden 
können, in Verfahren nach dem FamFG ungleich schwieriger zu beantworten 
als in den anderen Prozessordnungen. Dennoch hat der Anwendungsbereich 
dieser Beendigungstatbestände unter der Geltung des FamFG bislang keine zu-
sammenhängende und umfassende Untersuchung erfahren. Zur Abhilfe dieses 
Missstandes möchte die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten.

Rechtspflege/GerichtePersonal/Sozialgerichte.html [zuletzt abgerufen am: 16. 12. 2014]). Vor 
den Verwaltungsgerichten waren es 2012 nur 4,8 % (Publikationen des Statistischen Bundes-
amtes, Fachserie 10, Reihe 2.4 – 2012, S. 20, abrufbar im Internet unter: https://www.destatis.
de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/GerichtePersonal/Verwaltungsgerichte.html 
[zuletzt angerufen am: 16. 12. 2014]).

23 v. Bargen, Gerichtsinterne Mediation, S. 335 (für eine einvernehmliche Verfahrens-
beendigung infolge einer gelungenen Mediation).

24 Gernhuber/Coester-Waltjen, Familienrecht, § 57, IX 2, Rdnr. 101 mit Fn. 220.


